
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/11/9 7Os265/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1960

Norm

StPO §170 Z1

Rechtssatz

Der Ausspruch, daß der Zeuge nicht im Verdacht steht, ist in freier Würdigung der Verhältnisse im Sinne des § 258 StPO

zu fällen. Ein solcher Ausspruch kann daher nicht von der Tatseite her angefochten werden.

Entscheidungstexte

7 Os 265/59

Entscheidungstext OGH 09.11.1960 7 Os 265/59

Veröff: EvBl 1961/218 S 277
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/258
https://www.jusline.at/entscheidung/471432
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 1960/11/9 7Os265/59
	JUSLINE Entscheidung


